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des anderen Ehegatten investiert,
z. B. dessen Geschäft, dessen Eigen-
heim oder dessen Kapitalanlagen,
kann es auch hier zu der Frage kom-
men, ob der investierende Ehegatte
zumindest einen Teil seines Geldes
zurückverlangen kann. Viele Proble-
me und Konflikte sind schon wäh-
rend der Ehe einvernehmlich gut
lösbar, wenn nur rechtzeitig das nö-
tige Problembewusstsein besteht.
Dann bieten sich ehevertragliche
Regelungen an. Eine „Kaskoversi-
cherung“ gegen Vermögensschä-
den in der Ehe gibt es aber nicht.
Auch ein Ehevertrag kann nur ein
gewisses Maß an Sicherheit vor un-
lauteren Verfügungen des anderen
Ehegatten geben. Und wenn man
selbst schlicht unbedacht und ohne
Blick für die Konsequenzen große
Vermögensverfügungen vorge-
nommen hat, hilft solch ein Vertrag
schon gar nicht. Besser ist es, wenn
die Ehegatten zusätzlich ihr Vermö-
gen schon in „guten Zeiten“ so auf-
teilen, dass im Scheidungsfall nicht
plötzlich ein Partner sich über den
Tisch gezogen fühlt oder gar seine
Existenz gefährdet sieht.

Rechtsanwalt Martin Wahlers,
Fachanwalt für
Familien- und Erbrecht
Dingeldein • Rechtsanwälte,
Bickenbach III

stand übergeht etc. Die wenigsten
Ehepaare machen sich hierüber um-
fassend Gedanken. Während sie zu-
sammen leben, wirtschaften sie ge-
meinsam. Jeder von ihnen trägt
nach seinen Möglichkeiten zum
ehelichen Haushalt bei. Ob ein Ehe-
partner sich finanziell oder auf an-
dere Art und Weise – etwa durch
Haushaltsführung oder Kindererzie-
hung – eingebracht hat, spielt hier-
nach ebenso wenig eine Rolle, wie
die Menge des heimgebrachten
Geldes oder die Menge und Qualität
der daheim geleisteten Arbeit. Man
richtet sich im gemeinsamen Leben,
den gemeinsamen Verhältnissen
ein. So soll es ja auch sein. Trotzdem
sollte man problembewusst blei-
ben: Wenn die Partner später ihre
Lebensgemeinschaft beenden,
kann die Entflechtung der gemein-
samen Vermögensverhältnisse mit-
unter sehr schwierig werden. Beson-
ders große Probleme kann es ge-
ben, wenn ein Ehepartner während
der Ehe einen Geschäftsbetrieb ge-
gründet hat, wenn das Eigenheim
auf dem Grund und Boden der
Schwiegereltern gebaut wurde
oder wenn ein Partner seine Schul-
den abgebaut hat, während der an-
dere Vermögen erwirtschaftete.
Selbst wenn die Ehegatten in Güter-
trennung gelebt haben sollten: hat
ein Ehegatte in Vermögenswerte

Vermögensauseinandersetzung
von Ehegatten
Die Menschen treten tagtäglich un-
zählige Male und auf vielfältigste
Weise zueinander in Rechtsbezie-
hungen. Geraten sie miteinander in
Streit, bietet das Zivilrecht ihnen
eine Reihe von „Spielregeln“, die
ihnen helfen sollen, die wechsel-
seitigen Rechte und Pflichten zu er-
mitteln – Regeln zum Schaden-
ersatz, zur Beendigung von Ge-
meinschaften und Gesellschaften,
Verwaltungsvorschriften, Vorschrif-
ten zum Rückgängigmachen von
Schenkungen oder ungerechtfer-
tigten Bereicherungen, zur Haftung
für gemeinsame Schulden etc. Die
Rechtsbeziehungen von Ehegatten
gehorchen zwar grundsätzlich den-
selben Regeln. Die Organisation
und Auseinandersetzung des ge-
meinsamen Vermögens richtet sich
aber vorrangig nach dem ehelichen
Güterrecht. Gesetzlicher Güterstand
ist die Zugewinngemeinschaft. Die
Ehegatten können sich aber ehever-
traglich auch für die Gütertrennung
und die Gütergemeinschaft ent-
scheiden. Gerade bei Zugewinnge-
meinschaft und Gütertrennung sind
die Partner nicht „nur“ ein Liebes-
paar, sondern müssten wie Ge-
schäftsleute immer wieder aufs
Neue entscheiden, wer welche Aus-
gaben tätigt, wer für welche Schul-
den haftet, in wessen Eigentum
welcher neu erworbene Gegen-
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dem PC Tauschbörsenprogramme
zu den Netzwerken eDonkey2000,
Gnutella, Azureus oder BitTorrent
verwendet werden und diese
vorsichtshalber deinstallieren. Wird
über WLAN (Funknetz) im Internet
gesurft, sollte die sicherste Ver-
schlüsselung („WPA2“) eingestellt
und ein individuelles und sicheres
Passwort (mehr als zehn Stellen)
vergeben werden. Außerdem ist
eine „Firewall“ einzurichten so-
wie ein Benutzerkonto mit Pass-
wort.

Sollte bereits eine Abmahnung
ausgesprochen worden sein, heißt
es schnell handeln, denn meist
werden relativ kurze Fristen gesetzt.
Giel rät davon ab, bei der Firma
oder Kanzlei anzurufen, denn„dann
kann man schnell etwas eingeste-
hen, was einem später schadet.“ Mit
einem Fachanwalt sollte das wei-
tere Vorgehen besprochen werden,
da einerseits die Abgabe einer

Filesharing-Abmahnungen
in voller Blüte
Den Song aus den aktuellen Charts
mal schnell kostenfrei aus dem In-
ternet runterladen – für viele Ju-
gendliche Alltag. Viele von ihnen
benutzen hierfür Tauschbörsen
und begehen nichts ahnend eine
Urheberrechtsverletzung. In über
570 000 Fällen bekamen im Jahr
2010 Internetanschlussinhaber von
einer Abmahnkanzlei Post und
wurden einer Urheberrechtsverlet-
zung beschuldigt.

Solche Abmahnungen werden
von Betroffenen regelmäßig auch
Rechtsanwalt Marc Oliver Giel aus
Dieburg zur Prüfung vorgelegt.
Dann sitzen die Eltern mit ihrem
Kind, das sie meist aus erzieheri-
schen Zwecken mitbringen, in
der Kanzlei des Fachanwalts für
Informationstechnologierecht und
brauchen Hilfe. Hilfe, um sich ge-
gen die meist hohen Geldforderun-
gen zu wehren. Schnell summieren
sich hier die Forderungen auf rund
1000 Euro. „Manche der Jugend-
lichen wissen überhaupt nicht, wie
es passiert ist“, weiß der Anwalt.
„Dabei bieten die Tauschbörsen-
programme alle Downloads gleich
wieder zum Upload an, und das ist
dann das Problem.“

Besondern tragisch ist das An-
bieten von so genannten „Chart-
Containern“, in denen die erfolg-
reichsten 100 Lieder in einer
Datei zusammengestellt werden.
„Vier bis fünf Abmahnungen in
kurzer Zeit sind keine Seltenheit“, so
Giel.

Vorbeugend sollten Eltern ihre
Kinder danach befragen, ob auf
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„strafbewehrten Unterlassungser-
klärung“ als auch die sofortige Zah-
lung von 400 bis 1200 Euro gefor-
dert wird. „Bei der Unterlassungs-
erklärung kann man viel falsch
machen und das verfolgt einen
30 Jahre lang“, klärt Marc Oliver Giel
auf. „Hier muss man sehr auf die
Klauseln achten, denn diese ent-
halten oft weitreichende Erklä-
rungen. Außerdem stehen in die-
ser Unterlassungserklärung häufig
Formulierungen wie beispielsweise
,zur Beilegung der Urheberrechts-
verletzung‘, womit man indirekt
eingesteht, dass man es getan hat.“
Hier kann der Fachanwalt durch
eine „modifizierte“ Erklärung zu-
künftige Risiken minimieren. Einen
klaren Kopf zu behalten hilft da-
bei am meisten, auch wenn es
schwierig ist.

Rechtsanwalt Giel,
Dieburg III

Die Ermittlung und Ahndung
von Verkehrsverstößen darf in je-
dem Fall kein Selbstzweck und
schon gar kein Finanzierungsinstru-
ment öffentlicher Kassen sein.

innerhalb von 14 Tagen nach Zu-
stellung Einspruch einzulegen, da-
mit der Bußgeldbescheid nicht
rechtskräftig wird. Hat man nicht
schon davor einen Rechtsanwalt
eingeschaltet, so empfiehlt es sich
spätestens jetzt, da nur durch eine
Akteneinsicht überhaupt Anhalts-
punkte für etwaige Fehler der Be-
hörde gefunden werden können.

Nicht nur mögliche Fehler bei
Messergebnissen und berechtigte
Zweifel an der technischen Zuver-
lässigkeit der Messgeräte bieten
Anlass zur Überprüfung, sondern in
Einzelfällen auch Einwände gegen
die Standorte der Blitzanlagen. So
ist in der Regel ein Mindestabstand
von 150 Meter zum vorausgegan-
genen Geschwindigkeitsschild ein-
zuhalten. Dieser darf unterschritten
werden, wenn es sich um eine Ge-
fahrenstelle oder einen Unfall-
schwerpunkt handelt. In Ausnah-
mefällen können die Abstände also
auch kürzer sein. Das ist jeweils von
den örtlichen Verhältnissen im Ein-
zelfall abhängig. Die Auswahl der
Messstelle hat sich jedenfalls im-
mer an den Bedürfnissen der
Verkehrssicherheit, nicht aber an
irgendwelchen monetären Interes-
sen auszurichten.

Der in einem Bußgeldverfahre-
nen beauftragte Rechtsanwalt
kann überprüfen oder durch einen
Sachverständigen überprüfen las-
sen, ob die Verkehrsüberwachung
und das Bußgeldverfahren recht-
mäßig und fehlerfrei durchgeführt
wurden. In solchen Fällen lohnt sich
auch eine gute Verkehrsrechts-
schutzversicherung. Diese über-
nimmt in der Regel neben den An-
walts- auch außergerichtliche und
gerichtliche Gutachterkosten zur
Überprüfung von Verkehrsüber-
wachungsmaßnahmen.

Aber auch ohne Rechtsschutz-
versicherung kann sich der Gang zu
einem Rechtsanwalt lohnen. Der
Rechtsanwalt berät sie auch über
anfallende Kosten und bestehende
Risiken.

Verkehrsüberwachung – Schutz für die
Verkehrssicherheit oder pure Abzocke?
Die Verkehrskontrollen haben in
Deutschland auch in den letzten
Jahren wieder zugenommen. Für
den Staat und die Kommunen be-
deutet dies deutschlandweit Ein-
nahmen in Milliardenhöhe für die
oftmals gebeutelten Haushaltskas-
sen. Die erhobenen Verwarnungs-
und Bußgelder finanzieren dabei
aber nicht nur die Verkehrsüberwa-
chungsabteilungen, sondern sind
zu einer festen Einnahmequelle im
kommunalen Etat geworden.

In der Bevölkerung kommen da-
durch auch Zweifel auf, ob die Ver-
kehrskontrollen tatsächlich immer
und ausschließlich unter dem As-
pekt der Verkehrssicherheit und der
Verkehrserziehung durchgeführt
werden. Hinzu kommt, dass man in
den Medien immer wieder von
Fehlern bei der Verkehrsüberwa-
chung hört und liest. Fehler bei der
Auswertung, unsachgemäß aufge-
stellte Messstellen, zu hohe Messer-
gebnisse durch Bedienungsfehler
und falsch ausgestellte Bußgeldbe-
scheide sind keine Seltenheit.

Tatsächlich werden also – mag
die Verkehrsüberwachung unter
dem Aspekt der Verkehrssicherheit
auch unverzichtbar sein – viele un-
schuldige Autofahrer zur Kasse ge-
beten. Bei geringfügigen Straßen-
verkehrsverstößen, z. B. wenn „le-
diglich“ ein Verwarnungsgeld bis
35 Euro verhängt wird, kann es un-
ter Umständen ratsamer und kos-
tengünstiger sein, den Verstoß zu
akzeptieren und das Verwarnungs-
geld zu bezahlen, insbesondere
wenn kaum Zweifel bestehen, dass
man tatsächlich schneller als er-
laubt unterwegs war.

Ist man aber der Meinung, der
Vorwurf kann nicht stimmen, oder
geht es in den Bereich der Bußgel-
der und Punkte in Flensburg, kann
es sich lohnen, die Angelegenheit
durch einen im Verkehrsrecht er-
fahrenen Rechtsanwalt überprüfen
zu lassen. Nur dieser hat die Mög-
lichkeit Akteneinsicht zu nehmen.
Gegen einen Bußgeldbescheid ist
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